
Hauptversammlung SURTECO GROUP SE am 7. Juni 2022

Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach §§ 122 Abs. 2, 126 
Abs. 1, 127 AktG und § 1 Abs. 2 des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genos-
senschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der 
Auswirkungen der COVID-19-Pandemie (COVID-19-Gesetz) in der durch das Gesetz zur 
weiteren Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens und zur Anpassung pande-
miebedingter Vorschriften im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins- und Stiftungs-
recht sowie im Miet- und Pachtrecht vom 22. Dezember 2020 geänderten Fassung, 
dessen Geltung durch das Gesetz zur Errichtung eines Sondervermögens »Aufbauhilfe 
2021« und zur vorübergehenden Aussetzung der Insolvenzantragspflicht wegen Stark-
regenfällen und Hochwassern im Juli 2021 sowie zur Änderung weiterer Gesetze vom 
10. September 2021 bis zum 31. August 2022 verlängert wurde

1. Ergänzungsanträge zur Tagesordnung auf Verlangen einer Minderheit gemäß Arti-
keln 53 und 56 der SE Verordnung, § 50 Abs. 2 des SE-Ausführungsgesetzes (SEAG) 
und § 122 Abs. 2 AktG 

Aktionäre, deren Anteile zusammen mindestens 5 % des Grundkapitals oder den anteiligen Be-
trag von € 500.000,00 am Grundkapital entsprechend 500.000 Stückaktien erreichen, können 
gemäß Artikeln 53, 56 SE-Verordnung in Verbindung mit § 50 Abs. 2 SEAG und § 122 Abs. 2 AktG 
verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Die 
gewünschten Tagesordnungspunkte müssen (gegebenenfalls in Form eines oder mehrerer Be-
schlussgegenstände) so präzisiert werden, dass der Vorstand diese nach den Anforderungen des 
§ 124 AktG bekannt machen kann. Ein Nachweis, dass der Aktionär die Aktien mindestens 90 
Tage vor dem Antrag erworben hat und hält (§ 122 AktG), ist nicht erforderlich, weil die SE-Verord-
nung als höherrangiges Recht eine solche Vorgabe nicht enthält.

Ergänzungsanträge nebst Begründung oder Beschlussvorlagen müssen der Gesellschaft spätes-
tens bis zum Ablauf des 7. Mai 2022, schriftlich unter

SURTECO GROUP SE
Vorstand 
Johan-Viktor-Bausch-Straße 2 
86647 Buttenwiesen 

zugegangen sein.

Soweit die rechtzeitig eingegangenen Ergänzungsanträge bekanntmachungspflichtig sind, 
werden sie unverzüglich nach Zugang des Verlangens im Bundesanzeiger bekannt gemacht und 
europaweit verbreitet, auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht und zusammen 
mit der Einberufung der Hauptversammlung nach § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG mitgeteilt. Eventuelle 
Stellungnahmen der Verwaltung werden in gleicher Weise bekannt gemacht.

 



2. Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß Artikel 53 SE-Verordnung und 
§§ 126 Abs. 1, 127 AktG

Aktionäre haben bei einer virtuellen Hauptversammlung nicht die Möglichkeit, in der Hauptver-
sammlung Gegenanträge gegen Vorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu bestimmten 
Punkten der Tagesordnung zu stellen sowie Wahlvorschläge zu unterbreiten. Aktionären wird 
jedoch die Möglichkeit eingeräumt, Gegenanträge gegen Vorschläge von Vorstand und/oder Auf-
sichtsrat zu bestimmten Tagesordnungspunkten sowie Wahlvorschläge zur Wahl von Aufsichts-
ratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern zu übersenden. Gegenanträge von Aktionären gegen 
einen Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesord-
nung und Vorschläge von Aktionären zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschluss-
prüfern sind ausschließlich an folgende Adresse zu richten:

SURTECO GROUP SE 
Johan-Viktor-Bausch-Straße 2 
86647 Buttenwiesen 
E-Mail: HV@surteco.com  

Ordnungsgemäß gestellte, zulässige Gegenanträge und Wahlvorschläge werden gemäß § 1 Abs. 
2 Satz 2 COVID-19-Gesetz in der virtuellen Hauptversammlung so behandelt, als seien sie in der 
Hauptversammlung gestellt worden.

Den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Gegenanträge und Wahlvorschläge, die der Ge-
sellschaft innerhalb der gesetzlichen Frist, also spätestens bis 23. Mai 2022, 24:00 Uhr, unter der 
vorstehenden Adresse zugehen, werden unverzüglich nach Zugang des Verlangens einschließ-
lich des Namens des Aktionärs und der etwaigen Begründung unter der Internetadresse der 
Gesellschaft veröffentlicht. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden in gleicher Weise 
bekannt gemacht. Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge und solche, die 
nach dem in Satz 1 genannten Zeitpunkt bei der Gesellschaft eingehen, werden nicht berücksich-
tigt. 

Stellen mehrere Aktionäre zu demselben Gegenstand der Beschlussfassung Gegenanträge, kann 
der Vorstand die Gegenanträge und ihre Begründungen zusammenfassen.

Anträge und Wahlvorschläge sowie deren Begründungen brauchen gemäß § 126 Abs. 2 AktG von 
der Gesellschaft nicht zugänglich gemacht zu werden, 

1. soweit sich der Vorstand durch das Zugänglichmachen strafbar machen würde, 

2. wenn der Gegenantrag zu einem gesetz- oder satzungswidrigen Beschluss der Hauptver-
sammlung führen würde, 

3. wenn die Begründung in wesentlichen Punkten offensichtlich falsche oder irreführende An-
gaben oder wenn sie Beleidigungen enthält, 

4. wenn ein auf denselben Sachverhalt gestützter Gegenantrag des Aktionärs bereits zu einer 
Hauptversammlung der Gesellschaft nach § 125 AktG zugänglich gemacht worden ist, 

5. wenn derselbe Gegenantrag des Aktionärs mit wesentlich gleicher Begründung in den letzten 



fünf Jahren bereits zu mindestens zwei Hauptversammlungen der Gesellschaft nach § 125 
AktG zugänglich gemacht worden ist und in der Hauptversammlung weniger als der zwan-
zigste Teil des vertretenen Grundkapitals für ihn gestimmt hat, 

6. wenn der Aktionär zu erkennen gibt, dass er an der Hauptversammlung nicht teilnehmen und 
sich nicht vertreten lassen wird, oder 

7. wenn der Aktionär in den letzten zwei Jahren in zwei Hauptversammlungen einen von ihm 
mitgeteilten Gegenantrag nicht gestellt hat oder nicht hat stellen lassen.

Die Begründung braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie insgesamt mehr als 
5000 Zeichen beträgt.

Der Vorstand braucht Wahlvorschläge von Aktionären zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder 
von Prüfern außer in den vorgenannten Fällen des § 126 Abs. 2 AktG auch dann nicht zugänglich 
zu machen, wenn diese nicht die Angaben nach § 124 Abs. 3 Satz 4 AktG (Namen, ausgeübten 
Beruf und Wohnort) bzw. bei Vorschlag einer Prüfungsgesellschaft deren Firma und Sitz sowie 
bei Wahlvorschlägen für Aufsichtsratsmitglieder die Angaben nach § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG (An-
gaben zu deren Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten) enthalten.

3. Fragerecht nach § 1 Abs. 2 Satz 2 COVID-19-Gesetz

Jedem Aktionär, der sich zur virtuellen Hauptversammlung angemeldet hat, wird gemäß § 1 
Abs. 2 COVID-19-Gesetz die Möglichkeit eingeräumt, Fragen im Wege der elektronischen Kom-
munikation zu stellen. Der Vorstand hat vorgegeben, dass Fragen bis spätestens einen Tag vor 
der Versammlung im Wege elektronischer Kommunikation einzureichen sind. Fragen sind bis 
zum 5. Juni 2022, 24.00 Uhr (MESZ) über das SURTECO Investor-Portal einzureichen. Der Vor-
stand entscheidet nach pflichtgemäßem, freiem Ermessen, wie er Fragen beantwortet. Er kann 
dabei insbesondere im Interesse eines zeitlich angemessenen Rahmens der virtuellen Hauptver-
sammlung Fragen und deren Beantwortung zusammenfassen. Bitte beachten Sie, dass Ihnen in 
diesem Jahr gemäß § 1 Abs. 2 COVID-19-Gesetz zwar die Teilnahme an der virtuellen Hauptver-
sammlung über elektronische Zuschaltung ermöglicht wird, dass Ihnen über das beschriebene 
Fragerecht hinaus aber kein umfassendes Auskunfts- und Rederecht per Bild- und Tonübertra-
gung eingeräumt wird. Die Gesellschaft behält sich vor, bei der Fragenbeantwortung jeweils den 
Namen und ggf. Wohnort bzw. Sitz des fragenden Aktionärs und/oder seines Bevollmächtigten 
zu nennen, soweit der Namensnennung bei der Übermittlung der Frage im InvestorPortal nicht 
ausdrücklich widersprochen wird.

In jedem Fall kann der Vorstand auf die Beantwortung von Fragen verzichten,

1. soweit die Erteilung der Auskunft nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung geeignet 
ist, der Gesellschaft oder einem verbundenen Unternehmen einen nicht unerheblichen Nach-
teil zuzufügen; 

2. soweit sie sich auf steuerliche Wertansätze oder die Höhe einzelner Steuern bezieht; 

3. über den Unterschied zwischen dem Wert, mit dem Gegenstände in der Jahresbilanz ange-



setzt worden sind, und einem höheren Wert dieser Gegenstände, es sei denn, dass die Haupt-
versammlung den Jahresabschluss feststellt; 

4. über die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, soweit die Angabe dieser Methoden im 
Anhang ausreicht, um ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft im Sin-ne des § 264 Abs. 2 des Handelsge-
setzbuchs zu vermitteln; dies gilt nicht, wenn die Hauptversammlung den Jahresabschluss 
feststellt; 

5. soweit sich der Vorstand durch die Erteilung der Auskunft strafbar machen würde; 

6. soweit bei einem Kreditinstitut oder Finanzdienstleistungsinstitut Angaben über angewandte 
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie vorgenommene Verrechnungen im Jah-
resabschluss, Lagebericht, Konzernabschluss oder Konzernlagebericht nicht gemacht zu 
werden brauchen; 

7. soweit die Auskunft auf der Internetseite der Gesellschaft über mindestens sieben Tage vor 
Beginn und in der Hauptversammlung durchgängig zugänglich ist.

4. Erklärung eines Widerspruchs

Da die Aktionäre ihre Stimme nur über Briefwahl oder über die Erteilung einer Vollmacht ausüben 
können, wird gemäß § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 COVID-19-Gesetz für die Erklärung eines Widerspruchs 
zur Niederschrift in der Hauptversammlung auf das Merkmal des persönlichen Erscheinens in 
der Hauptversammlung und die Erklärung zur Niederschrift gemäß § 245 Nr. 1 AktG verzichtet. 
Aktionäre, die ihre Stimmrechte selbst oder über Bevollmächtigte ausgeübt haben, können über 
das SURTECO Investor-Portal einen Widerspruch bis zum Ende der Versammlung elektronisch er-
klären. Der Notar hat die Gesellschaft zur Entgegennahme von Widersprüchen über das Investor-
Portal ermächtigt und erhält die Widersprüche hierüber.

Bitte beachten Sie, dass gemäß § 1 Abs. 7 COVID-19-Gesetz die Anfechtung eines Beschlusses 
der Hauptversammlung unbeschadet der Regelung in § 243 Abs. 3 Nr. 1 AktG nicht auf Verletzun-
gen von § 118 Abs. 1 Satz 3 bis 5, Abs. 2 Satz 2 oder Abs. 4 AktG sowie nicht auf eine Verletzung 
von Abs. 2 COVID-19-Gesetz gestützt werden kann, es sei denn der Gesellschaft ist Vorsatz nach-
zuweisen.


